
IKEK Borgentreich

245

8 .  U M S E T Z U N G  U N D  V E R S T E T I G U N G

8.1. Umsetzung ...................................................................................................  246
8.2. Verstetigung  ................................................................................................  246
8.3. Umsetzung der IKEK-Projekte  ......................................................................  249
8.4. Evaluierung und Monitoring ..........................................................................  250
8.5. Ausblick  ......................................................................................................  251



IKEK Borgentreich

246

8.1.  UMSETZUNG

Im Zeitraum von Juni 2016 bis Juli 2017 haben 
engagierte Bürger und Bürgerinnen an der Er-
arbeitung des IKEKs für die Orgelstadt Borgen-
treich mit seinen insgesamt zwölf Stadtbezirken 
mitgewirkt. Durch die erarbeitete ganzheitliche 
kommunale Gesamtstrategie gilt es eine nach-
haltige Sicherung der Lebensgrundlagen zu ge-
währleisten. Zukünftig soll das Engagement er-
halten und weitere Personen in die Umsetzung 
der Projektentwicklung eingebunden werden. 
Die Wertschätzung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Stadtbezirken ist von besonderer Be-
deutung.  

Das aktuelle Ergebnis des gesamtkommunalen 
IKEKs für Borgentreich enthält eine Stärken-
Schwächen-Analyse, Entwicklungsziele und 
Leitbilder, Handlungsfelder und Kriterien zur 
Zielerreichung und die Schwerpunktsetzung mit 
den einzelnen Teilprojekten, die zu Leitprojek-
ten zusammengefasst sind. Der bisherige Pro-
zess umfasst die kommunale Ebene, da es die 
gesamte Planung des IKEKs betrifft. Dennoch 
können lokale Projekte während der Umset-
zung gefördert und durchgeführt werden. Die 
benannte Steuerungsgruppe kann entscheiden, 
welche lokalen Projekte den Förderprogrammen 
des IKEKs entsprechen und umgesetzt werden 
können. 
Ziel der Verstetigung ist es, das Engagement und 
die Zusammenarbeit zu erhalten und die Bürger 
und Bürgerinnen mit in das IKEK Verfahren ein-
zubinden. Im Folgenden werden Angaben und 
Hinweise zur Verstetigung des Prozesses und 
zur Umsetzung der Projekte sowie eine Evaluie-
rung und Monitoring des IKEKs für Borgentreich 
gegeben. Es soll als Anregung für die Umsetzung 
und zukünftige Entwicklung der Arbeits- und 
Prozessschritte verstanden werden.

8.2.  VERSTETIGUNG 

Zur Erarbeitung des Konzeptes werden die Um-
setzung und die Verstetigung der Projekte im 
Folgenden diskutiert. Zunächst werden verant-
wortliche Akteure vorgestellt. Anschließend 
werden Organisationsbausteine der Umsetzung 
und Verstetigung der Projekte vorgeschlagen:

1) Steuerungsgruppe
Die Steuerungsgruppe umfasst das städti-
sche Gremium der Orgelstadt Borgentreich, 
das sich aus dem Rat, der Stadtverwaltung, 
den Ortsvorsteher-/innen der einzelnen 
Stadtbezirke zusammensetzt.

2) Zentrale Veranstaltungen
Zwei zentrale Veranstaltungen in der Mitte 
und am Ende der Förderperiode mit allen 
Projektträgern, der Steuerungsgruppe und 
interessierten Bürgern und Bürgerinnen 
soll dazu beitragen, dass die Verstetigung 
des Prozesses weitergeführt wird. Es wer-
den die Aktivitäten der Arbeitsgruppen 
besprochen und untereinander vernetzt, 
sodass diese weiterentwickelt werden kön-
nen. Darüberhinaus können neue Themen 
aufgegriffen und zu Projekten entwickelt 
werden. Diese Veranstaltung soll den Aus-
tausch zwischen den einzelnen Stadtbe-
zirken fördern und die Zusammenarbeit 
stärken. Es kann zudem als Dokumentation 
von Fortschritten, Evaluation und Weiter-
entwicklungen verstanden werden. 

3) Projektbezogene Arbeitsgruppen
Zu jedem Projekt können bei Bedarf und je 
nach Interesse Arbeitsgruppen eingerichtet 
werden, in der die einzelnen Stadtbezirk-
Borgentreichs vertreten sind. Die Aufgaben 
und Ziele der Arbeitsgruppen ist es, einen 
Überblick über die Themen und Projekte 
zu geben, sich untereinander zu vernetzen 
und die Ergebnisse der bearbeiteten Pro-
jekte an die Steuerungsgruppe weiterzu-
reichen. Wichtig ist es, dass die projektbe-
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jekte dar. Diese beinhalten Ziele, eine 
Kurzbeschreibung des Vorhabens, die Be-
nennung von Zielen und Arbeitsschritten 
als auch einen ersten Finanzplan. Einzel-
projekte fügen sich in die Leitprojekte ein 
oder kooperieren mit den Leitprojekten. 

• Mit dieser Projektvorlage wird ein einheitli-
cher und vergleichbarer Qualitätsstandard 
definiert, der im Sinne von Mindestkriteri-
en für die Projektauswahl verbindlich ist. Im 
Nachhinein können die einzelnen Projekte 
untereinander verglichen werden.

• Unterstützung bei der Umsetzung und Priori-
sierung von Projekten
Die Umsetzung der Leitprojekte erfolgt 
durch die einzelnen projektbezogenen 
Arbeitsgruppen und weiteren ausgewähl-
ten Personen, die dafür gewonnen werden 
können. Die Steuerungsgruppe ist über 
den Stand des Projektes und der jeweiligen 
Umsetzung zu informieren, auch wenn ein 
Projekt nicht nach vorgegebenen Plan um-
gesetzt werden könnte.
Eine Priorisierung ist eine Vorentscheidung 
zur Förderung des genannten Projektes. 
Welche Projekte letztendlich eine Förde-
rung erhalten, sollte erst bei Antragsreife 
entschieden werden. Diese Entscheidung 
ist dann fällig, wenn mehrere Projekte 
gleichzeitig eine Antragsreife erlangen. Es 
ist die Aufgabe der Steuerungsgruppe über 
die förderfähigen Projekte, die nach mess-
baren Kriterien festzulegen sind, zu ent-
scheiden. Dann sollte der Vorschlag dem  
Rat vorgeschlagen werden.

•  Durchführung öffentlicher Veranstaltungen
Die Orgelstadt Borgentreich kann zweimal 
pro Förderperiode zusammen mit ihren 
Stadtbezirken eine öffentlich Veranstaltung 
organisieren. Die Bürger und Bürgerinnen 
sollen über den aktuellen Stand der Pro-
jekte informiert und neue Themen oder 

zogenen Arbeitsgruppen über die Projekte 
gut informiert sind und dieses Wissen an 
die Steuerungsgruppe weiterleiten können. 
Des Weiteren sind sie Vermittler an die Ge-
meinden und interessierte Bevölkerung, 
mit denen sie weiterhin zusammenarbeiten 
und die Einzelprojekte durchführen kön-
nen. Die projektbezogenen Arbeitsgruppen 
sind insbesondere dafür wichtig, dass sie 
die Träger der Projekte darstellen und als 
Vermittler zwischen der Bevölkerung und 
der Steuerungsgruppe fungieren.

Die allgemeine Organisation des Prozesses er-
folgt durch die Orgelstadt Borgentreich. Die Ge-
samtkoordination des Prozesses und der Projek-
te obliegt der Steuerungsgruppe. Diese erstellt 
einen Vorschlag für den Rat, der über die Mittel-
vergabe für das Projekt entscheidet. Es wird vor-
gesehen, dass sich die Steuerungsgruppe zwei 
bis vier Mal im Jahr trifft. Zu den Aufgaben der 
Steuerungsgruppe gehören: 

•  Zeitplanung, Koordination der Projekte, Fi-
nanzplanung,…
Es gilt, die anstehenden Aufgaben zu iden-
tifizieren, Zeitpläne zu erstellen und die 
Abfolge der Projektumsetzung festzulegen. 
Dies sollte in Absprache mit beteiligten 
Behörden oder anderen Institutionen statt-
finden. Der Gesamtprozess des IKEK-Pro-
jektes mit all seinen Themen, Vorgaben und 
die Vernetzung der Themen untereinander 
des vorgesehenen Gebietes sollen dabei 
beachtet werden. Die Steuerungsgruppe 
kann Vorschläge hervorbringen, welche 
Aufgaben von wem übernommen werden 
können.

• Projektanträge in der Umsetzungsphase 

• Wenn ein künftiges Projekt vorgeschla-
gen wird, sollte die Projektvorlage, das 
Leitprojekt, verwendet werden. Leitpro-
jekte stellen übergeordnete Rahmenpro-
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Projekte können aufgegriffen werden. Des 
Weiteren können die nächsten Projekt-
schritte erläutert und eine kurz Rückmel-
dung zur vergangenen Arbeit und Umset-
zung des Projektes gegeben werden.

•  Öffentlichkeitsarbeit
Es hat den Vorteil, die Ergebnisse der Kon-
zepterstellung an die Öffentlichkeit heran-
zubringen und diese im Internet oder in der 
Presse vorzustellen, dass weitere Personen, 
Institutionen oder Gruppen in die Umset-
zung des Projektes mit einbezogen wer-
den können. Der gesamte Prozess sollte 
transparent und für jede Person oder  jeden 
Akteur einsichtig sein. Dabei soll deutlich 
gemacht werden, dass die jeweiligen Pro-
jektträger einen erheblichen Entwicklungs-
beitrag der Stadt und seine Gemeinden 
durch das IKEK Programm leisten werden. 
Wenn dieser Zusammenhang zum Konzept 
bei der Umsetzung hervorgehoben wird, 
können die Evaluierung und die Fortschrei-
bung mit einer erhöhten Beteiligung, Inte-
resse und Engagement umgesetzt werden.

•  Evaluierung des Prozesses
Während des Prozesses werden die Ziel-
setzungen der Leitprojekte in regelmäßi-
gen Abständen überprüft, inwiefern die 
Teilziele der Handlungsfelder erreicht wer-
den. Eine projektkritische Betrachtung der 
Schwerpunktsetzung der Leitprojekte kann 
als Selbstevaluierung durch die Steuerungs-
gruppe oder durch die Kommune durchge-
führt werden. Die Steuerungsgruppe kann 
prüfen, inwieweit die IKEK-Ziele erreicht 
worden sind. An den zentralen Veranstal-
tungen des IKEK-Projektes können die Ein-
schätzungen  und Bewertungen der Steu-
erungsgruppe zum Prozess des Projektes 
angebracht werden.

•  Fortschreibung des IKEK
Die Evaluierung und die regelmäßige 
Überprüfung der Zielsetzungen des Projek-

tes  hinsichtlich der IKEK-Vorgaben dienen 
ihrer Umsetzung und ihrem Erfolg über 
mehrere Jahre hinweg. Weitere inhaltliche 
Schwerpunkte oder Ziele können von der 
Steuerungsgruppe aufgenommen werden. 
Sollten Änderungen vorgenommen wer-
den, sollte dies mit den Projektträgern dis-
kutiert und abgestimmt werden.
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8.3.  UMSETZUNG DER IKEK-

PROJEKTE 

Das IKEK der Orgelstadt Borgentreich beinhal-
tet eine Vielzahl von Einzelprojekten auf der lo-
kalen Ebene der einzelnen Stadtbezirke, die zu 
acht Leitprojekten auf Kommunalebene thema-
tisch zusammengefasst sind. Im Ergebnis gibt es 
zwei Projektarten, die im Folgenden vorgestellt 
werden:
• Leitprojekte

Die Leitprojekte sind strategisch zusam-
mengefasste Handlungsfelder auf gesamt-
kommunaler Ebene, die in der Regel aus 
mehreren Einzelprojekten bestehen.  Sie 
stellen einen übergeordneten Rahmen der 
Einzelprojekte dar. Leitprojekte beinhalten 
verschiedene Vorhaben, die ein gemein-
sames Ziel befolgen oder demselben Hin-
tergrund zugeordnet werden können. Ihre 
Relevanz und zugehörigen Einzelprojekte 
der verschiedenen Ortsteile werden doku-
mentiert. 

• Einzelprojekte
Die Einzelprojekte sind konkretisierte Pro-
jekte auf lokaler Ebene. Sie können im 
weiteren Prozessverlauf zu Leitprojekten 
weiterentwickelt und thematisch den ver-
schiedenen Leitprojekten zugeordnet wer-
den. Sie fügen sich in Leitprojekte ein oder 
kooperieren mit ihnen zusammen. Hier 
wird der finanzielle Aufwand und die Be-
deutung der einzelnen Projektideen doku-
mentiert. Die Entscheidung dessen beruht 
auf den Förderkriterien und Zielsetzungen 
des IKEK sowie der Relevanz auf der ge-
samtkommunalen Ebene.

Von besonderer Bedeutung für die Umsetzung 
der Projekte gilt, dass die genannten Ziele des 
IKEKs berücksichtigt werden. Nur so können die 
erarbeiteten Ideen umgesetzt und nachhaltig 
fortgeführt werden. Die weitere Verstetigung der 
Projekte während der Ausführungsphase sowie 

die Anpassung dessen an den zukünftigen Be-
darf der Stadt und Stadtbezirke kann einen Er-
folg hervorbringen.



IKEK Borgentreich

250

8.4.  EVALUIERUNG UND 

MONITORING

Die Evaluierung und das Monitoring des IKEKs 
in Borgentreich ist neben der Projektentwick-
lung für die nachhaltige Fortschreibung und 
Umsetzung des Projektes von besonderer Be-
deutung. Für einen langfristigen Erfolg wäre es 
wünschenswert, dass die Arbeitsgruppen über 
die Förderphase des IKEKs hinaus bestehen blei-
ben um den Fortschritt der Entwicklungen zu 
steuern. Die Evaluierung und das Monitoring sei 
als Rückmeldung ihrer Arbeit und Verlauf der 
Umsetzung gedacht, sodass der Prozess zukünf-
tig nur noch optimiert werden kann. 
Die einzelnen Ziel- und Schwerpunktsetzun-
gen der Leitprojekte als auch der Einzelprojek-
te sind in regelmäßigen Abständen zu überprü-
fen. Neue Zielsetzungen während des Prozesses 
können ebenfalls ergänzt oder neu formuliert 
werden. Dabei sollen die Schwerpunktsetzung 
der einzelnen Handlungsfelder kritisch betrach-
tet werden, sodass diese immer aktuell an die 
Entwicklungen angepasst werden und ein größt-
möglicher Output erreicht werden kann. Eine 
Selbstevaluierung der Orgelstadt Borgentreich 
und der Bürger und Bürgerinnen kann ebenfalls 
während des Prozesses durchgeführt werden. 
Als Vorschlag wird eine Überprüfung der erwar-
teten Ziele durch die Steuerungsgruppe vorge-
sehen, ob diese erreicht worden sind oder wei-
terhin angepasst werden sollten. Die Ergebnis-
se der Evaluierung der erreichten Ziele und der 
Projektentwicklungen sollen an zentralen Veran-
staltungen vorgestellt und in Gemeinschaft dis-
kutiert werden. Zusätzlich kann geprüft werden, 
ob weitere Evaluierungen durch externe Akteure 
durchgeführt werden sollten. Dementsprechend 
sind Zielstellungen und Aufgabenbereiche dafür 
zu bestimmen sowie Überlegungen der Finan-
zierungen festzulegen.
Während der Erarbeitung dieses Dorfinnenent-
wicklungskonzepts bahnt sich an, dass die bis-
herigen Förderrichtlinien zur integrierten ländli-
chen Entwicklung geändert werden sollen.
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8.5.  AUSBLICK 

Während der Erarbeitung dieses IKEKs bahnt 
sich an, dass die bisherigen Förderrichtlinien 
zur integrierten ländlichen Entwicklung geän-
dert werden sollen.
Die Zuständigkeit für die Entwicklung der Le-
bensbedingungen des ländlichen Raumes wird 
zum 01.01.2018 in das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW 
übergehen.
Die Landesregierung hat dazu beschlossen, auf 
die bisher eingesetzten Fördermittel aus dem 
ELER-Fonds zu verzichten und stattdessen die 
Landesförderungen zu 60 % aus dem Bundes-
programm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, 
kurz GAK zu bestreiten.
Zu diesem Programm hat die Bundesregierung 
einen ausführlichen Rahmenplan herausgege-
ben, der – soweit bisher absehbar – wahrschein-
lich die Grundlage für die künftigen Förderun-
gen bilden wird.
Dieser Rahmenplan für den Zeitraum 2017 bis 
2020 enthält gegenüber den bisherigen Rege-
lungen eine Reihe von interessanten Möglich-
keiten, die konkrete Auswirkungen auf das hier 
vorgelegt Konzept und dessen weitergehenden 
Überlegungen haben. Der Rahmenplan macht 
im Förderbereich 1 Ausführungen zur integrier-
ten ländlichen Entwicklung und zielt auf folgen-
de Maßnahmen der Infrastruktur ab, welche In-
vestitionen
•  in nicht landwirtschaftlichen Kleinstbetrie-

ben,
•  in kleine Infrastrukturen,
•  in Basisdienstleistungen,
•  zur Umnutzung dörflicher Bausubstanz,
•  zugunsten des ländlichen Tourismus und
•  zur Verbesserung des kulturellen und natür-

lichen Erbes von Dörfern
umfassen können.

Unter 1. ILE 4.2.1 des Rahmenplans werden die 
Gegenstände der Förderung angegeben:

a) die Dorferneuerungs- und Dorfentwick-
lungsplanung,

a) die Gestaltung von dörflichen Plätzen, 
Straßen, Wegen, Freiflächen sowie Orts-
rändern,

a) die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau 
dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen,

a) Mehrfunktionenhäuser,
a) die Erhaltung und Gestaltung von Ge-

bäuden einschließlich des Innenausbaus 
und der dazugehörigen Hof-, Garten- und 
Grünflächen,

a) die Verlegung von Nahwärmeleitungen,
a) die Schaffung, Erhaltung, Verbesserung 

und der Ausbau von Freizeit- und Naher-
holungseinrichtungen,

a) Maßnahmen land- und forstwirtschaft- 
licher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bau-
substanz,

a) die Umnutzung dörflicher Bausubstanz,
a) der Abriss oder Teilabriss von Bausubstanz 

im Innenbereich, die Entsiegelung brach 
gefallener Flächen sowie die Entsorgung 
der dabei anfallenden Abrissmaterialien,

a) die Dorfmoderation zur Begleitung von 
Veränderungsprozessen auf örtlicher  
Ebene.

Auch wird der Kreis der begünstigten Zuwen-
dungsempfänger erweitert. Den bisherigen Ge-
meinden und Gemeindeverbänden werden ge-
meinnützige juristische Personen gleichgestellt. 
Für diese Kreise gelten die erhöhten Fördersätze 
von 65 % der förderfähigen Ausgaben.1) 

1 GAK-Rahmenplan 2017 – 2020 [http://www.bmel.de/
SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/Rah-
menplan2017-2020.pdf?__blob=publicationFile], Down-
load am 04.10.2017
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Im Falle der Schaffung von Einrichtungen für  
lokale Basisdienstleistungen zur Sicherung, 
Verbesserung und Ausdehnung der Grundver-
sorgung der ländlichen Bevölkerung sind nach 
9.2.1 förderfähig:

a) der Kauf, die Einrichtung und der Umbau 
von Gebäuden,

a) der Innenausbau,
a) der erforderliche Grundstückserwerb bis 

zu einer Höhe von 10 % der Gesamtaus-
gaben.

Damit können auch Maßnahmen realisiert wer-
den, die aufgrund bisheriger Rahmenbedingun-
gen nicht näher betrachtet wurden. Insbesondere  
Abbruchmaßnahmen, Umnutzungen zu Wohn-
zwecken, Verlegung von Nahwärmeleitungen, 
Dorfläden und ähnliche werden wohl günsti-
gere Förderzugänge bekommen. Ebenfalls kön-
nen externe Moderationsleistungen, wie sie  
beispielsweise bei Planungsvorhaben sinnvoll 
sein können, einzeln gefördert werden.
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